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· Annahmeverzug
· Mahnverfahren

Annahmeverzug


Voraussetzungen

1. Fälligkeit

Ist die Fälligkeit nicht festgelegt, muss die Lieferung eine angemessene Zeit vorher angekündigt werden.

2. Angebot

· Die Leistung muss vertragsmäßig (Zeit, Ort, Art und Weise) 

· und tatsächlich angeboten werden.

Ein mündliches Angebot genügt;

· wenn der Gläubiger erklärt, er werde die Ware nicht annehmen,

· bei Holschulden (Ist der Termin kalendermäßig bestimmt, ist auch das Angebot nicht nötig.)
3. Leistungsvermögen des Schuldners

Der Schuldner muss auch tatsächlich in der Lage sein (zum Zeitpunkt des Angebotes) die Leistung zu bewirken.

4. Nichtanbieten der Gegenleistung

Hinweise:

· Ein Verschulden des Gläubigers (Käufers) ist für den Annahmeverzug nicht erforderlich.

· Nach Eintreten des Verzuges haftet der Verkäufer nur noch für

a. Vorsatz

b. Grobe Fahrlässigkeit

Rechte des Verkäufers

1. Kann auf Erfüllung bestehen und ggf.

· Ersatz für alle Mehraufwendungen für das erfolglose Angebot verlangen, z. B. Transportkosten

· Kosten für die Aufbewahrung (eigenes Lager oder öffentliches Lagerhaus) und Erhaltung (Warenpflege) berechnen.

2. Kann sich von seiner Leistungspflicht befreien
· Hinterlegungsfähige Sachen: Geld, Schmuck, Wertpapiere

     (Hinterlegung beim Amtsgericht auf Kosten des Käufers

· Nicht hinterlegungsfähige Sachen: Waren

Selbsthilfeverkauf (öffentliche Versteigerung)

Waren mit Marktpreis können „freihändig“ verkauft werden.

Pflichten des Verkäufers beim Selbsthilfeverkauf

1. Androhung der Versteigerung mit Fristsetzung

2. Benachrichtigung des Käufers über Zeit und Ort der Versteigerung

3. Benachrichtigung des Käufers über das Ergebnis der Versteigerung

Notverkauf: 
Ist bei verderblichen Gütern Gefahr im Verzuge, so kann die Androhung unterbleiben.
1. Kaufmännisches Mahnverfahren



(höfl.) Zahlungserinnerung mit Rechnungsdurchschrift, Kontoauszug, neuem Angebot u. ä. (bewirkt Zahlungsverzug bei nicht kalendermäßig vereinbarten Zahlungsterminen)




Ausdrückliche Mahnung mit Nachfristsetzung, beiliegender Zahlschein / Überweisungsformular



Erneute Fristsetzung und Androhung die Forderung durch ein Inkassoinstitut bzw. Postnachnahme einzuziehen



Letzte Mahnung mit Androhung gerichtlicher Maßnahmen, wenn die Zahlung nicht innerhalb einer letzten Frist erfolg ist

2. Gerichtliche Maßnahmen


	Zivilklage (-prozess)


	Lösung: 

Gerichtliches Mahnverfahren

	Zuständigkeiten

bis 5.000,00 € 

( Verhandlung beim Amtsgericht

über 5.000,00 € 

( Verhandlung beim Landgericht

Problem: Zeitaufwendig und teuer!

	Antrag auf Erlass eines Mahnbescheides (erhältl. in Schreibwarengeschäften) wird beim Amtsgericht am Wohn- und Geschäftssitz des Antragstellers gestellt.

( für NRW Euskirchen / Hagen

Hinweis:

Amtsgericht prüft nur, ob der Antrag formal richtig ausgefüllt ist, nicht ob der Anspruch berechtigt ist.
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Wie immer alle Angaben ohne Gewähr.




















4. Mahnung
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1. Mahnung





Verkäufer = Schuldner


Käufer      = Gläubiger











Leistungsstörungen

Seite 1

